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§ 16 

Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muß 
einmal im Kalenderjahr einberufen werden. 
 

(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von 
einem Stellvertreter einberufen. 
 
Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter an der Einberufung ver-
hindert oder ist weder ein Vorsitzender noch ein Stellvertreter vorhan-
den, erfolgt die Einberufung durch die Geschäftsführung. Die Ge-
schäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, soweit 
der Aufsichtsrat keinen gegenteiligen Beschluß faßt. 
 

(3) Die Einberufung hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und 
mit Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. In dringenden 
Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürzere 
Frist gewählt werden. Der Einladende bestimmt den Sitzungsort. 
 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sit-
zung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte, darun-
ter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, anwesend sind. Ist 
der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht 
beschlußfähig, so kann binnen drei Wochen eine neue Sitzung mit glei-
cher Tagesordnung einberufen werden. Bei Einberufung ist darauf hin-

 

§ 16 

Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er 
muss einmal im Kalenderjahr einberufen werden. 
 

(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von 
einem Stellvertreter einberufen. 
 
Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter an der Einberufung ver-
hindert oder ist weder ein Vorsitzender noch ein Stellvertreter vorhan-
den, erfolgt die Einberufung durch die Geschäftsführung. Die Ge-
schäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, soweit 
der Aufsichtsrat keinen gegenteiligen Beschluss fasst. 
 

(3) Die Einberufung hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und 
mit Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. In dringenden 
Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürzere 
Frist gewählt werden. Der Einladende bestimmt den Sitzungsort. 
 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur 
Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte, dar-
unter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, anwesend sind. 
Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht 
beschlussfähig, so kann binnen drei Wochen eine neue Sitzung mit 
gleicher Tagesordnung einberufen werden. Bei Einberufung ist darauf 



zuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung beschlußfähig ist, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlußfassung teil-
nehmen. 
 

(5) Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, 
soweit sich nicht aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag 
etwas anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden in der Sitzung. 
 

(6) Sofern kein Aufsichtsratsmitglied unverzüglich widerspricht, können 
nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde-
rung eines Stellvertreters, Beschlüsse in eiligen oder einfachen Ange-
legenheiten auch durch Einholen schriftlicher oder telegraphischer Er-
klärungen gefaßt werden. In diesem Falle ist eine vom Vorsitzenden 
oder im Falle seiner Verhinderung vom Stellvertreter zu bestimmende 
Frist für den Eingang der Stimmen festzulegen. Innerhalb dieser Frist 
nicht eingegangene Stimmen werden bei der Beschlußfassung nicht 
mitgezählt. 
 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unter-
zeichnen ist. 
 

(8) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden oder einem 
seiner Stellvertreter unter Bezeichnung „Aufsichtsrat der MusikTrienna-
le Köln Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ abgegeben. 
 

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

 
 

hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung beschlussfä-
hig ist, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnehmen. 
 

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehr-
heit, soweit sich nicht aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsver-
trag etwas anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden in der Sitzung. 
 

(6) Sofern kein Aufsichtsratsmitglied unverzüglich widerspricht, können 
nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde-
rung eines Stellvertreters, Beschlüsse in eiligen oder einfachen Angele-
genheiten auch durch Einholen schriftlicher oder elektronisch über-
mittelter Erklärungen (Fax, E-mail etc.) gefasst werden. In diesem 
Falle ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung vom 
Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang der Stimmen fest-
zulegen. Innerhalb dieser Frist nicht eingegangene Stimmen werden 
bei der Beschlussfassung nicht mitgezählt. 
 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unter-
zeichnen ist. 
 

(8) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden oder einem 
seiner Stellvertreter unter Bezeichnung „Aufsichtsrat der MusikTrienna-
le Köln Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ abgegeben. 
 

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

 



 

§ 17 

Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. Er be-
schließt die Geschäftsanweisung für die künstlerische Leitung. 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann in den anberaumten Sitzungen die Erstattung 
eines Berichtes des Geschäftsführers gemäß § 90 Absätze (3) und (4) 
Aktiengesetz verlangen. 
 

 
 
 

(3) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates in 
folgenden Angelegenheiten: 
 

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und sons-
tigen dinglichen Rechten, soweit im Einzelfall ein in der Geschäfts-
ordnung der Geschäftsführung festzulegender Betrag überschritten 
wird; 
 

b) Aufnahme und Gewährung von Darlehen – mit Ausnahme von 
Kassenkrediten -, Übernahme von Bürgschaften, Abschluß von 
Gewährleistungsverträgen, Bestellung sonstiger Sicherheiten für 
andere sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirt-
schaftlich gleichkommen; 
 

c) Festsetzung der Eintrittspreise und der Benutzungsentgelte für 
Veranstaltungen der Gesellschaft in den Fällen, die sich der Auf-
sichtsrat vorbehält; 

 

§ 17 

Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. Er be-
schließt die Geschäftsanweisung für die künstlerische Leitung. 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann in den anberaumten Sitzungen die Erstattung 
eines Berichtes des Geschäftsführers gemäß § 90 Absätze (3) und (4) 
Aktiengesetz verlangen. 
 

(3) Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfauftrag für 
den Jahresabschluss. 
 

(4) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates in 
folgenden Angelegenheiten: 
 

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 
sonstigen dinglichen Rechten, soweit im Einzelfall ein in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführung festzulegender Betrag 
überschritten wird; 
 

b) Aufnahme und Gewährung von Darlehen – mit Ausnahme von 
Kassenkrediten -, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss 
von Gewährleistungsverträgen, Bestellung sonstiger Sicherhei-
ten für andere sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorge-
nannten wirtschaftlich gleichkommen; 
 

c) Festsetzung der Eintrittspreise und der Benutzungsentgelte für 
Veranstaltungen der Gesellschaft in den Fällen, die sich der 
Aufsichtsrat vorbehält; 



 

d) Bestellung und Abberufung der Prokuristen und Handlungsbevoll-
mächtigten sowie Festlegung ihrer Anstellungsbedingungen; 
 

e) Verträge mit der KÖLNMUSIK Betriebs- und Servicegesellschaft 
mit beschränkter Haftung, sofern der Wert des Vertragsgegenstan-
des 25.000 Euro im Einzelfall oder als Dauerschuldverhältnis 2.500 
Euro im Monat übersteigt. 

(4) Der Beschluss des Aufsichtsrates zu Absatz (3) Buchstabe d) bedarf 
einer Mehrheit von drei Vierteln der bei der Beschlussfassung anwe-
senden Mitglieder des Aufsichtsrates. 
 

(5) Die Geschäftsführung darf zustimmungsbedürftige Geschäfte, die kei-
nen Aufschub dulden, selbständig vornehmen. Sie bedarf hierzu der 
Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhinde-
rungsfalle eines Stellvertreters und eines weiteren Mitgliedes, das dem 
Rat der Stadt Köln angehören muß. Der Aufsichtsrat ist jedoch in die-
sen Fällen in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 
 

(6) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen, mindestens 
jedoch einmal jährlich im Zusammenhang mit dem Jahresabschluß, 
über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KÖLNMUSIK Be-
triebs- und Servicegesellschaft mit beschränkter Haftung zu berichten 
und diese listenmäßig nachzuweisen. 
 

(7) Bei allen Angelegenheiten, die der Entscheidungskompetenz der Ge-
sellschafterversammlung unterliegen, ist der Aufsichtsrat zu hören. 

 
 
 
 

 

d) Bestellung und Abberufung der Prokuristen und Handlungsbe-
vollmächtigten sowie Festlegung ihrer Anstellungsbedingungen; 
 

e) Verträge mit der KÖLNMUSIK Betriebs- und Servicegesellschaft 
mit beschränkter Haftung, sofern der Wert des Vertragsgegens-
tandes 25.000 Euro im Einzelfall oder als Dauerschuldverhältnis 
2.500 Euro im Monat übersteigt. 

(5) Der Beschluss des Aufsichtsrates zu Absatz (4) Buchstabe d) bedarf 
einer Mehrheit von drei Vierteln der bei der Beschlussfassung anwe-
senden Mitglieder des Aufsichtsrates. 
 

(6) Die Geschäftsführung darf zustimmungsbedürftige Geschäfte, die kei-
nen Aufschub dulden, selbständig vornehmen. Sie bedarf hierzu der 
Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhinde-
rungsfalle eines Stellvertreters und eines weiteren Mitgliedes, das dem 
Rat der Stadt Köln angehören muss. Der Aufsichtsrat ist jedoch in die-
sen Fällen in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 
 

(7) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen, mindestens 
jedoch einmal jährlich im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, 
über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KÖLNMUSIK Be-
triebs- und Servicegesellschaft mit beschränkter Haftung zu berichten 
und diese listenmäßig nachzuweisen. 
 

(8) Bei allen Angelegenheiten, die der Entscheidungskompetenz der Ge-
sellschafterversammlung unterliegen, ist der Aufsichtsrat zu hören. 

 



 

§ 22 

Jahresabschluß, Lagebericht 

 

(1) Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten eines jeden Ge-
schäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluß, 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, so-
wie den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlußprüfer vorzulegen. 
Aufstellung und Prüfung erfolgen nach den für die Rechnungslegung 
für große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften. 
 

 

 

 

 

 

(2) Bei dem Prüfverfahren ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beach-
ten. Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln stehen die Befugnis-
se aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu. 
 

 

 

 

 

(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und 
den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat unverzüglich nach Eingang des 
Prüfungsberichtes vorzulegen. 
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Jahresabschluss, Lagebericht 

 

(1) Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten eines jeden Ge-
schäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresab-
schluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang, sowie den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer 
vorzulegen. Aufstellung und Prüfung erfolgen nach den für die Rech-
nungslegung für große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen 
Vorschriften. Vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehen-
der gesetzlicher Vorschriften weist die Gesellschaft im Anhang 
zum Jahresabschluss die Angaben zu gewährten Gesamtbezü-
gen, Bezügen und sonstigen Leistungen gemäß § 108 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – 
in der jeweils gültigen Fassung - sowohl personengruppenbezo-
gen als auch individualisiert aus. 
 

(2) Bei dem Prüfverfahren ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beach-
ten. Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln stehen die Befugnisse 
aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu. Es hat darüber hinaus das 
Recht, jederzeit eine Kassen-, Betriebs- und Buchprüfung durch-
zuführen. Die Stadt Köln kann von der Gesellschaft Aufklärung 
und Nachweise verlangen, die für die Aufstellung des kommuna-
len Gesamtabschlusses nach § 116 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen erforderlich sind. Die Rechte der Ge-
sellschafter nach § 51 a GmbH-Gesetz bleiben im Übrigen unbe-
rührt.. 
 

(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und 
den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat unverzüglich nach Eingang des 
Prüfungsberichtes vorzulegen. 



 

§ 25 

Bekanntmachungen 

 

Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
im Amtsblatt der Stadt Köln. 

 

 

 

§ 25 

Bekanntmachungen 

 

(1) Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfol-
gen im Amtsblatt der Stadt Köln und, soweit gesetzlich erforderlich, 
im elektronischen Bundesanzeiger. 
 

(2) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des 
Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes werden öffentlich bekannt ge-
macht. In der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen, dass 
Jahresabschluss und Lagebericht bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten 
wird. 

 

 

 


